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§ 37 T-LGG Wahlen

T-LGG - Landtag, Tiroler, Geschaftsordnung 2015, Gesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.07.2025

(1) Zu einer gultigen Wahl durch den Landtag bzw. in einem Ausschuss sind, soweit verfassungsgesetzlich nichts
anderes bestimmt ist und in diesem Gesetz keine strengeren Voraussetzungen festgelegt sind, die Anwesenheit von
mindestens der Halfte der Abgeordneten bzw. der Ausschussmitglieder und die einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen erforderlich.

(2) Wahlen im Landtag und in den Ausschissen sind mit Stimmzetteln durchzufihren, sofern der Landtag bzw. die
Ausschisse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen nichts anderes beschlieR3en.
Leere Stimmzettel und leere Wahlkuverts sind ungultig. Sind Wahlen im Landtag mit Stimmzetteln durchzufihren, so
hat die Prasidentin/der Prasident in geeigneter Weise sicherzustellen, dass die Wahl geheim erfolgt.

(3) Wird beim ersten Wahlgang keine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erzielt, so findet ein zweiter
Wahlgang (engere Wahl) statt. In die engere Wahl kommen jene Kandidatinnen/Kandidaten, die im ersten Wahlgang
die meisten Stimmen erhalten haben, und zwar in der doppelten Anzahl der zu Wahlenden. Haben im ersten
Wahlgang mehrere Kandidatinnen/Kandidaten gleich viele Stimmen erhalten, so entscheidet das Los, wer von ihnen in
die engere Wahl kommt. Ergibt sich bei der engeren Wahl Stimmengleichheit, so entscheidet endgtiltig das Los.

In Kraft seit 01.09.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 37 T-LGG Wahlen
	T-LGG - Landtag, Tiroler, Geschäftsordnung 2015, Gesetz


